
AGB für Bankettveranstaltungen 

1. Geltungsbereich Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Buchungen von Räumlichkeiten, Lieferungen und gastronomischer Versorgung 

unseres Hauses. 

2. Leistungen Es wird ein einheitliches Menü/Buffet vereinbart. Ein voller „à la carte-Service“ wird nur gewährt, wenn er ausdrücklich vereinbart wurde. 

Einschränkungen, wie z. B. Allergiker, Vegetarier, Veganer müssen nur berücksichtigt werden, soweit sie ausdrücklich vereinbart wurden 

3. Nebenleistungen Nebenleistungen wie Sonderdrucke von Menükarten, Blumendekoration, Stuhl-Hussen oder Bereitstellung/Nutzung von Technik (wie z. B. 

Beamer und Leinwand), sowie für diese Veranstaltung evtl. anfallende Erlaubnisgebühren werden extra berechnet. 

4. Musiker- und Künstlergagen Musiker- und Künstlergagen sind vom Veranstalter direkt mit den betreffenden Personen abzurechnen. GEMA-Gebühren trägt 

der Veranstalter. 

5. Abrechnung Die Abrechnung erfolgt auf Basis der im Reservierungsvertrag angegebenen Personen. Der Veranstalter haftet für alle Bestellungen seiner Gäste. 

Für nicht erschienene Gäste wird dennoch der vereinbarte Preis berechnet. Zusätzliche Gäste können zurückgewiesen werden. Andernfalls wird für sie, jeweils in 

Höhe des vereinbarten Preises für die anderen Gäste, eine zusätzliche Zahlung fällig. 

6. Zahlungen Unsere Rechnungen können mit EC-Karte oder per Überweisung beglichen werden. Bei Rechnungsstellung ist der Betrag innerhalb von 7 Tagen 

ab Zustellung der Rechnung zu begleichen. 

7. Vorauszahlung Bei Vertragsschluss für Veranstaltungen an denen mehr als 15 Personen beteiligt sind, ist bei Rechnungsstellung eine Vorauszahlung in Höhe 

von 25 % der zu erwartenden Rechnungssumme zu leisten. Wird die Vorauszahlung nicht fristgemäß geleistet, steht uns ein Rücktrittsrecht zu. 

8. Buchung von Räumen/Raummiete Das Restaurant erhebt für seine Räume Mindestumsätze: 

 

Samstage, Sonntage & Feiertage: 

„Große Aussicht“ (Wintergarten):    750,00 € je Stunde / Mindestbuchungszeit 6 Std. / Max. 50 Personen 

„Kleine Aussicht“:    250,00 € je Stunde / Mindestbuchungszeit 2 Std. / Max. 30 Personen 

„Restaurant“:    300,00 € je Stunde / Mindestbuchungszeit 4 Std. / Max. 40 Personen 

 

„Große Aussicht“ und „Kleine Aussicht“ zusammen: 1.000,00 € je Stunde Mindestbuchungszeit 8 Std. / Max. 120 Personen. 

Führen Sie eine Veranstaltung durch mit mehr als 120 Personen, besteht eine Mindestbuchungszeit von 10 Stunden, das „Haus“ (alle buchbaren Räume) werden 

dem Gast exklusiv bereitgestellt (wenn dies zum Reservierungszeitpunkt noch möglich ist), der Mindestumsatz beträgt 1.450,00 € je Std. 

 

Freitage & Wochentage vor einem Feiertag: 

„Große Aussicht“ (Wintergarten):    700,00 € je Stunde / Mindestbuchungszeit 6 Std. / Max. 50 Personen 

„Kleine Aussicht“:    150,00 € je Stunde / Mindestbuchungszeit 2 Std. / Max. 30 Personen 

„Restaurant“:    250,00 € je Stunde / Mindestbuchungszeit 4 Std. / Max. 40 Personen 

 

„Große Aussicht“ und „Kleine Aussicht“ zusammen: 850,00 € je Stunde Mindestbuchungszeit 8 Std. / Max. 120 Personen. 

Führen Sie eine Veranstaltung durch mit mehr als 120 Personen, besteht eine Mindestbuchungszeit von 10 Stunden, das „Haus“ (alle buchbaren Räume) werden 

dem Gast exklusiv bereitgestellt (wenn dies zum Reservierungszeitpunkt noch möglich ist), der Mindestumsatz beträgt 1.150,00 € je Std. 

Sollte der jeweilige Mindestumsatz durch Essen und Getränke nicht erreicht werden, so fallen 50 % der Differenz als Raummiete an. 

9. Rücktritt/Stornierung Dem Veranstalter steht nach Vertragsschluss ein 14-tägiges Rücktrittsrecht zu. Sollte er/sie hiervon nicht Gebrauch machen, so erlischt 

dieses Recht. Im Falle der Stornierung einer Veranstaltung wird der Endpreis abzüglich der ersparten Aufwendungen berechnet, in jedem Falle aber mindestens 

25 % der zu erwartenden Rechnungssumme.  

Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Bankettpreis 158,00 € pro Person (Speisen und Getränke). Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem 

Veranstalter, der Nachweis eines höheren Schadens bleibt dem Restaurant vorbehalten. 

10. Mitgebrachte Speisen/Getränke/Gegenstände Mitgebrachte Gegenstände müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen (z. B. Brandschutz bei 

Dekoration). Sie sind bei Ende der Veranstaltung unverzüglich, jedoch spätestens am Folgetag bis 10:00 Uhr zu entfernen, andernfalls hat der Veranstalter die 

Kosten für Lagerung und Abtransport/Entsorgung zu tragen. 

11. Rücktritt des Restaurants Die Untervermietung oder sonstige Gebrauchsüberlassung an Dritte bedarf unserer vorherigen ausdrücklichen schriftlichen 

Zustimmung. Wird ohne schriftliche Zustimmung eine politische Veranstaltung durchgeführt, oder besteht begründeter Anlass, dass die Veranstaltung den 

reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder den Ruf unseres Hauses oder unserer Gäste zu gefährden droht, sowie im Falle höherer Gewalt, können wir 

vom Vertrag zurücktreten.  

Ferner steht uns ein außerordentliches Rücktrittsrecht zu, wenn Veranstaltungen oder Räume schuldhaft unter irreführender oder falscher Angabe oder 

Verschweigen wesentlicher Tatsachen gebucht werden; wesentlich kann dabei die Identität des Kunden, die Zahlungsfähigkeit oder der Aufenthaltszweck sein. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservierungsvertrag für eine Bankettveranstaltung 

          

      Zweiter Vertragspartner: 

 Nachname: ____________________ ____________________ 

 Vorname:  ____________________ ____________________ 

 Straße & Nr.:  ____________________ ____________________ 

 PLZ & Ort:  ____________________ ____________________ 

  ____________________ ____________________ 

 Tel. Nr.:  ____________________ ____________________ 

 E-Mailadresse:  ____________________ ____________________ 

Gebuchte Räume: ____________________ 

 Anlass:  ____________________ 

 Termin:  ____________________ 

 Personenzahl:  ____________________ 

 Beginn und Ende: ____________________ 

 Preis pro Person: ____________________ 

 Anzahlung: ____________________ 

 

 

O die AGB für Bankettveranstaltungen   

  wurden gelesen und akzeptiert   _________________________________

        Unterschrift zweiter Veranstalter 

 

_____________________________________ ___________________________ 
Ort, Datum                      Unterschrift Veranstalter Unterschrift Strandterrassen 

 

 
Strandterrassen Steinhude  Geschäftsführer: Andreas Lampe Volksbank eG Nienburg 

Gastronomiebetriebe GmbH Thomas Lampe IBAN: DE21 2559 1413 3140 6297 01 

Meerstraße 2  Hannover HRB 205616 www.strandterrassen.de 

31515 Wunstorf St. Nr. 34/20027461 info@steinhuder-strandterrassen.de 

 

Strandterrassen Steinhude Gastronomiebetriebe GmbH 

Meerstr. 2 

31515 Wunstorf 

Tel. 05033/5000 

E-Mail: restaurant@steinhuder-strandterrassen.de 


